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990-2015
1025 Jahre
Adelebsen-Lodingsen

FLECKEN ADELEBSEN

DER BURGERMEISTER

Wahlbekanntmachung
1. Am Sonntag, dem 09. Oktober 2022,
findet in Niedersachsen die Wahl zum Niedersachsischen Landtag statt.

Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.
2. Die Gemeinde ist in neun Allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spatestens 18.09.2022 ibersandt worden sind, sind der Wahlbezirk
und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wahlen haben.

3. Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag um 15 Uhr in der Berufsbildenden Schule 1 in
Northeim, Sudheimer Strale 36-38, 37154 Northeim zusammen.

4. Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wahlen, in dessen
Wahlerverzeichnis sie eingetragen ist.

Die Wahlerinnen/Wahler haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung mitzubringen und ein amtliches Personaldokument
bereitzuhalten. Sie haben sich auf Verlangen des Wahlvorstandes Uber ihre Person auszuweisen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewahlt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wahlerin/Jeder Wahler erhalt am Wahltag im zusténdigen Wahlraum einen
amtlichen Stimmzettel ausgehéndigt.

Jede Wahlerin/Jeder Wahler hat eine Erstimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthélt in der Reihenfolge der Wahlvorschlagsnummern

a) fir die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerberinnen/Bewerber der zugelassenen
Kreiswahlvorschlage unter Angabe der Partei ggf. auch ihrer Kurzbezeichnung, bei Bewerberinnen/Bewerbern, die nicht fiir
eine Partei auftreten, die Bezeichnung ,Einzelbewerberin/Einzelbewerber® und rechts von dem Namen jeder
Bewerberin/jedes Bewerbers einen Kreis flr die Kennzeichnung.

b) For die Wahl nach Landeswahlvorschlagen in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, ggf. auch ihre
Kurzbezeichnungen, und jeweils die Namen der ersten drei Bewerberinnen/Bewerber der zugelassenen
Landeswahlvorschldge und links von der Parteibezeichnung einen Kreis fiir die Kennzeichnung.

5. Die Wahlerin/Der Wahler gibt
die Erststimme in der Weise ab,

dass sief/er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin/Bewerber sie gelten soll,

und die Zweitstimme in der Weise,

dass sie/er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Landeswahlvorschlag sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss von der Wahlerin/lvom Wabhler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum
unbeobachtet gekennzeichnet und in gefaltetem Zustand so in die Wahlurne gelegt werden, dass die Kennzeichnung von
Umstehenden nicht erkannt werden kann. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im
Wahlbezirk sind &ffentlich. Jeder hat Zutritt, soweit das ohne Beeintrachtigung des Wahlgeschaftes moglich ist. Wahrend der
Wabhlzeit sind in und an dem Gebaude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebadude
jede Beeinflussung der Wahlerinnen/Wéhler durch Wort, Ton, Schrift, Bild oder sonstige Darstellungen sowie jede
Unterschriftensammlung verboten (§ 24 Abs. 2 des Niedersachsischen Landeswahlgesetzes 0 NLWG).

7. Wahlerinnen und Wabhler, die einen Wahlschein haben, kénnen an der Wahl im Wabhlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder

b)  durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wahlen will, muss sich von der Gemeinde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag
angegebenen Stelle Ubersenden, dass er dort spatestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der
angegebenen Stelle abgegeben werden.

8. Jedel/Jeder Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur einmal und nur persénlich ausiben (§ 26 Abs. 1 NLWG).

Wer unbefugt wahlt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeifiihrt oder das Ergebnis verfélscht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des
Strafgesetzbuches).

Adelebsen, den 22.09.2022

(Dienstsiegel) Mit freundlichem Gruf®
In Vertretung
gez. Reuleke
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990-2015
1025 Jahre
Adelebsen-Lodingsen

FLECKEN ADELEBSEN

DER BURGERMEISTER

OFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

iiber die Bestimmung der Wahlraume fiir die Wahl
des Niedersachsischen Landtages am 09. Oktober 2022

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

aufgrund des § 38 Absatz 2 der Niedersachsischen Landeswahlordnung (NLWQO) vom 01.11.1997 (Nieders.
Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 437, 1998, S. 14) — in der zurzeit gultigen Fassung — werden fur die
Wahl des Niedersachsischen Landtages am 09. Oktober 2022 folgende Wahlraume im Flecken Adelebsen

bestimmt:
Wahlbezirk Wahlraum
Ehemalige Albert-Schweitzer-Schule -Pausenhalle-
001 Burgstral’e 10
37139 Adelebsen
Barrierefrei mit Hilfe
Ev. Gemeindesaal
002 Lange-Prébsten-StralRe 16
37139 Adelebsen
Barrierefrei mit Hilfe
Feuerwehrgeratehaus Adelebsen
003 Wibbecker Strale 27

37139 Adelebsen

Barrierefrei mit Hilfe

Ev. Gemeinderaum

004 Auf dem Kirchberg

37139 Adelebsen — Erbsen

Nicht Barrierefrei
Dorfgemeinschaftshaus Wibbecke
005 Hitzing 8

37139 Adelebsen — Wibbecke
Nicht Barrierefrei
Dorfgemeinschaftshaus Barterode
006 Erbser Weg 2

37139 Adelebsen — Barterode
Barrierefrei mit Hilfe
Kleinsporthalle Gilintersen

007 Bachstrafte 12

37139 Adelebsen — Glintersen
Barrierefrei mit Hilfe
Dorfgemeinschaftshaus Eberhausen
008 Oberdorfstr. 4

37139 Adelebsen — Eberhausen
Nicht Barrierefrei
Mehrzweckhalle Lodingsen

009 Hettenser Stralle 1

37139 Adelebsen - Lodingsen
Barrierefrei mit Hilfe

Mit freundlichem Gruf
In Vertretung
gez. Reuleke
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Stadt
Bad Lauterberg im Harz , am 20.09.2022
Fachbereich Innere Dienste
und Finanzen

Offentliche Bekanntmachung

Am Donnerstaqg, dem 29. September 2022, um 18.00 Uhr, findet im stddt. Kurhaus eine
offentliche Sitzung des Rates der Stadt Bad Lauterberg im Harz statt.

Es werden u. a. folgende Tagesordnungspunkte behandelt:

- Beschlussfassung tber

a) die Entlassung des Herrn Bernd Wiedemann aus dem Amt des Orts-
brandmeisters der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauterberg im Harz

b) die Ernennung des Herrn Bernd Wiedemann zum Stadtbrandmeister der
Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Bad Lauterberg im Harz unter
Berufung in das Ehrenbeamtenverhaltnis

¢) die Ernennung des Herrn Kai Giza zum stellvertretenden Stadtbrand-
meister der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Bad Lauterberg im Harz
unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhaltnis

- Beschlussfassung Uber die Neufassung der Satzung lber die Teilnahme am
Wochenmarktverkehr in der Stadt Bad Lauterberg im Harz
(Waochenmarktsatzung)

- Beschlussfassung Uber die Neufassung der Satzung Uber die Erhebung von
Marktgebiihren in der Stadt Bad Lauterberg im Harz (Marktgebuhrensatzung)

- Beschlussfassung Uber die Neufassung der Satzung lber die Sondernutzung
an offentlichen Stral’en im Gebiet der Stadt Bad Lauterberg im Harz
(Sondernutzungssatzung)

- Beschlussfassung Uber die Neufassung der Satzung tber die Erhebung von
Geblhren fur die Sondernutzung an &ffentlichen StralRen im Gebiet der Stadt
Bad Lauterberg im Harz (Sondernutzungsgebiihrensatzung)

- Beschlussfassung Uber die Neufassung der Satzung der Stadt Bad Lauter-
berg im Harz Uber die Erhebung der Verwaltungskosten im eigenen Wir-
kungskreis (Verwaltungskostensatzung)

- Beschlussfassung tber die éffentlich-rechtliche Vereinbarung SGB V|

- Beschlussfassung zur Kiindigung der Kooperationsvereinbarung zum Ange-
bot des Harzer Urlaubs-Tickets (HATIX)

- Feststellungsbeschluss zu Ausschussumbesetzungen

- Sachstandsbericht zum gegenwértigen Planungsstand beim Feuerwehrgera-
tehaus in Bad Lauterberg im Harz

- Beschlussfassung zur Erarbeitung eines Radwegeplanes
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- Beschlussfassung zur Uberarbeitung der Verordnung zur Aufrechterhaltung
der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung und der Kurparkordnung der Stadt
Bad Lauterberg im Harz

- Beschlussfassung zur Anlage eines Barfullparcours

- Beschlussfassung zur Erstellung eines Konzeptes fur die Pflege der Wan-
derwege, der Wassertretstellen und der Ortseingénge

- Beschlussfassung zur Schaffung von zwei zusatzlichen Stellen fur den
stadtischen Bauhof

- Beschlussfassung zur Erweiterung des Ausschusses flr Soziales, Jugend,
Schulen, Kultur und Sport um weitere beratende Mitglieder in Jugendange-
legenheiten

Im Anschluss findet eine Einwohnerfragestunde statt.

Die vollstandige Tagesordnung kann im Fachbereich Innere Dienste und Finanzen,
Zimmer 100, eingesehen werden.

Der Bilrgermeister, Lange
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VIIl. Satzung

zur Anderung der Satzung Uber die Erhebung von Beitragen,
[ Stadtih e Gebiihren und Kostenerstattungen fiir die Abwasserbeseitigung
'HERZBERG der Stadt Herzberg am Harz vom 29.08.2002

am Harz

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersdchsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom
17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 23.03.2022 (Nds. GVBI. S.191),
und der §§ 2 und 5 des Niederséchsischen Kommunalabgabengesetzes vom 20.04.2017 (Nds.
GVBI. S. 121), zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13.10.2021 (Nds. GVBI. S. 700)
hat der Rat der Stadt Herzberg am Harz in seiner Sitzung am 14.09.2022 folgende VIII. Satzung zur
Anderung der Satzung (iber die Erhebung von Beitrdgen, Gebuihren und Kostenerstattungen der
Abwasserbeseitigung vom 29.08.2002 beschlossen:

Artikel |
§ 11 erhilt folgende Fassung:
Gebiihrensitze
(1) Die Abwassergebihr betrégt je m® Abwasser 3,89 €

(2) Bei Grundstiicken, bei denen die Voraussetzungen zum
Einleiten des Niederschlagswassers nicht gegeben sind;
betragt die Abwassergeblihr je m®* Abwasser 3,31€

Artikel 1l

§ 15 erhalt folgende Fassung:

(1) Auf Basis der im vorangegangenen Erhebungszeitraum abgerechneten Geblhren sind zehn
monatliche Abschlagszahlungen fiir den neuen Erhebungszeitraum jeweils zum 15. eines Mo-
nats zu leisten. Sie werden mit Bescheid festgesetzt.

(2) Die Abwassergebihren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebuhrenbeschei-
des zu zahlen.
Die Gebiihren kdnnen mit anderen Abgaben zusammen angefordert oder verrechnet werden.
Guthaben werden auf Wunsch erstattet.

Artikel lll
Diese VIII. Satzung zur Anderung der Satzung (iber die Erhebung von Beitragen, Gebuhren und
Kostenerstattungen fiir die Abwasserbeseitigung der Stadt Herzberg am Harz tritt mit Wirkung vom

01.10.2022 in Kraft.

Herzberg am Harz, 15.09.2022

7

Chfistopher Wagner
Blrgermeigter
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Gomainde Sloulomiiarg
Wahlbekanntmachung

1. Am Sonntag, dem 09.10.2022,
findet in Niedersachsen die

Wahl zum Niedersachsischen Landtag
statt.

Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
2. Die Gemeinde ist in 13 Aligemeine Wahibezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 29.08.2022 bis 18.09.2022
tibersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberech-
tigten zu wéahlen haben.

3. Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahivorsténde tritt/treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am
Wahltag um 15.30 Uhr in der Berufsbildenden Schule 1 (Arnoldi-Schule), Friedléander Weg 33-43, 37085
Gdéttingen zusammen.

4, Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahiraum des Wahibe-
zirks wiahlen, in dessen Wahlerverzeichnis sie eingetragen ist.

Die W3hlerinnen/Wihler haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung mitzubringen und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass bereitzuhalten. Sie haben sich auf Verlangen des Wahlvorstandes {ber ihre
Person auszuweisen. .

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewahlt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wahlerin/Jeder Wahler erhait am Wahltag im zustén-
digen Wahlraum einen amtlichen Stimmzettel ausgehéndigt.

Jede Wihlerin/Jeder Wahler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthélt in der Reihenfolge der Wahlvorschlagsnummern

a) fir die Wahl im Wabhlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerberinnen/Bewerber der
zugelassenen Kreiswahlvorschldge unter Angabe der Partei, ggf. auch ihrer Kurzbezeichnung,
bei Bewerberinnen/Bewerbern, die nicht fir eine Partei auftreten, die Bezeichnung ,Einzelbe-
werberin/Einzelbewerber und rechts von dem Namen jeder Bewerberin/jedes Bewerbers einen
Kreis fiir die Kennzeichnung.

b) Fiir die Wahl nach Landeswahlvorschl&gen in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, ggf.
auch ihre Kurzbezeichnungen, und jeweils die Namen der ersten drei Bewerberinnen/Bewerber
der zugelassenen Landeswahlvorschlége und links von der Parteibezeichnung einen Kreis fir
die Kennzeichnung.

5. Die Wahlerin/Der Wahler gibt

die Erststimme in der Weise ab,
dass sie/er auf dem linken Teil des Stimmzetteis (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetz-
tes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin/Bewerber sie
gelten soll,

und die Zweitstimme in der Weise,
dass sie/er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Landeswahlvorschlag sie
gelten soll.

Der Stimmzettel muss von der Wahlerin/vom Wabhler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in
einem besonderen Nebenraum unbeobachtet gekennzeichnet und in gefaltetem Zustand so in die
Wahlurne gelegt werden, dass die Kennzeichnung von Umstehenden nicht erkannt werden kann. In
der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittiung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 6ffentlich. Jeder hat Zutritt, soweit das ohne Beeintrach-
tigung des Wahlgeschaftes moglich ist. Wahrend der Wahizeit sind in und an dem Gebéaude, in dem
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sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Geb&ude jede Beeinflussung
der Wiéhlerinnen/Wiahler durch Wort, Ton, Schrift, Bild oder sonstige Darstellungen sowie jede Unter-
schriftensammlung verboten (§ 24 Abs. 2 des Nieders3chsischen Landeswahlgesetzes - NLWG).

7. Wahlerinnen und Wéhler, die einen Wahischein haben, kénnen an der Wahl im Wahlkreis, in dem der
Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl :
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wahlen will, muss sich von der Gemeinde einen amtlichen Stimmzettel, einen amt-
lichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahl-
schein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle Ubersenden, dass er dort
spatestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahibrief kann auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden.

8. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persénlich ausiiben (§ 26 Abs.
1 NLWG).

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe
inrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung
ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen
und geduRerten Wahlentscheidung beschrankt.

Eine Hilfeleistung ist unzuldssig, die unter missbrauchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte
Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verdndert oder wenn ein
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht.

Eine Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der
Wahl einer wahlenden Person erlangt hat.

Wer unbefugt wahlt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeifiihrt oder das Ergebnis ver-
falscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wahlt auch,
wer im Rahmen zuléssiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der wahlberechtigten Person
oder ohne eine gedulerte Wahlentscheidung der wahlberechtigten Person eine Stimme abgibt.

Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Staufenberg, 14.09.2022

oy 15

e .
| IZI R SO ER RS & H 510

L N S . (Handschriftiiche Unterschrift)

Gez. GQREEEnISTEN
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Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Duderstadt
Sehr geehrte Damen und Herren,
zur 94. Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Duderstadt am

Mittwoch, 28. September 2022, 19:30 Uhr
in der Kundenhalle der Sparkasse Duderstadt
Bahnhofstr. 41,37115 Duderstadt

lade ich Sie mit folgender Tagesordnung herzlich ein:

Tagesordnung

1.  BegriiBung und Eréffnung der Sitzung

1.1 Feststellung der ordnungsgemadBen Einladung
1.2 Feststellung der Beschlussfahigkeit
1.3 Genehmigung der Tagesordnung

Antrdge zur Tagesordnung

2.  Genehmigung der Niederschrift Giber die Zweckverbandsversammlung vom
17. Januar 2022

3.  Mitteilungen
4.  Bericht zum Abschluss des Geschdftsjahres 2021

5. Information liber den Bericht der Priifungsstelle des Sparkassenverbandes
Niedersachsen zum Jahresabschluss zum 31.12.2021

6.  Entlastung des Verwaltungsrates gemal 8 23 Abs. 3 NSpG fur das
Geschdftsjahr 2021

7.  Zustimmung des Tragers der Sparkasse Duderstadt zur Wiederbestellung von
Herrn Sparkassendirektor Markus Teichert

8. Informationen zur Lage und Geschaftsentwicklung der Sparkasse im Jahr 2022

9.  Anfragen und Anregungen

Mit freundlichen GriRen

gez.
Germeshausen
Vorsitzender der Verbandsversammiung

AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS GOTTINGEN 23.09.2022 Nr.49 Seite 806




	Deckblatt
	Inhalt
	B. Veröffentlichungen der Gemeinden
	Flecken Adelebsen
	Wahlbekanntmachung  Wahl zum Niedersächsischen Landtag am 09.10.2022 (Flecken Adelebsen vom 23.09.2022)
	Öffentliche Bekanntmachung über die Bestimmung der Wahlräume für die Wahl des Niedersächsischen Landtages am 09.10.2022 (Flecken Adelebsen vom 23.09.2022)

	Stadt Bad Lauterberg im Harz
	Ratssitzung am 29.09.2022 (Stadt Bad Lauterberg im Harz vom 23.09.2022)
	Seite 2


	Stadt Herzberg am Harz
	VIII. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung vom 29.08.2002 (Stadt Herzberg am Harz vom 23.09.2022)

	Gemeinde Staufenberg
	Wahlbekanntmachung  Wahl zum Niedersächsischen Landtag am 09.10.2022 (Gemeinde Staufenberg vom 23.09.2022)
	Seite 2



	C. Veröffentlichungen sonstiger Stellen
	Sparkassenzweckverband Duderstadt
	Verbandsversammlung am 28.09.2022 (Sparkassenzweckverband Duderstadt  vom 23.09.2022)



